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„Hat der Mann unt,r zehn, jedoch über d»,

,,Jahre gedient; so erhält die Witwe die Dreyviertel

„Portion, und jedeS Ki.no bis zum besagten Alter eine

„Viertel-Portion. Weiset entgegen die Ortssbrigkeit

„aus, daß die eingeschulten Gemeinden der Witwe

„und den Waisen die vorschristmäßige Itnterstützmrg aus«

„zuniitleln nicht vermögend sind; six wird der Schul«

„Districts-Ausseber bey dem Kreisamte einschreiten, da*

„mit dasselbe bey der Landesstelle die weiters nötyige

„Unterstützung entweder aus einem Fonde/ oder aus

„eine andere von der Landesstelle zu wählende Art ,

„bewirke.

Hoskanzley , Decret vom g. August, an sämmt«

licht Länder stellen,

36.

Erhöhung der Transits »Taxe für Briefe

durch Bayern nach Oesterreich.

Se. Majestät haben anzuordnen geruhet, daß der

Transtto - Pvrio , welcher bisher vermöge des zwWeii

den k. ?. Orsterreichischen und kvnigl. Bayerischen Post-

behörden abgeschlossenen Wcxtrazcs von dem Address^-

ten sür Einhundert Guloen Conventions -Münze mir

zwcvhundert Gulden in Bani-ozet.'eln entrichtet wurde,


